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▼ Bebauungsplan Nr. 8028, 5. Änderung Oberer 
Seeweg zwischen Am Wiesengrund und Bahn-
linie, Gemarkungen Söcking und Starnberg;
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitpla-
nung

▼ Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen 
– Unterberg“ Teil 1, 1. Änderung (§ 4 a Abs. 3 
BauGB) in der Gemeinde Berg

▼ Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 88 „Postgasse / Aufkirchner Straße“ in der 
Gemeinde Berg

▼ Satzung für die öffentliche Wasserversor gungs-
einrichtung der Gemeinde Gilching (Wasserab-
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▼ Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
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▼ Beitragssatzung für die Verbesserung der 
Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde 
Gilching (VBS-WAS) vom 22.10.2014

◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 20.10.2014 die 
Baugenehmigung für den Neubau eines Reihen-
hauses mit Stellplätzen auf dem  

 
 

 
 

 erteilt. Öffentlich-rechtlich 
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit 
sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch 
das Vorhaben nicht verletzt.

Rechtsbehelfsbelehrung   

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
in 80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30,  

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 

den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-

genstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweis mit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung   

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tage der 
Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 
Satz 6 BayBO). 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchs verfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.  
Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. 
durch E-Mail) ist unzulässig.  
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter Tel. 08151 - 148456 im Zimmer 
269 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 8028, 5. Änderung 

Oberer Seeweg zwischen Am Wiesengrund 

und Bahnlinie, Gemarkungen Söcking und 

Starnberg;

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 27.03.2014 
den Planentwurf in der Fassung vom 27.03.2014 
gebilligt. Dieser liegt nun einschließlich der bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellung nahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetz buches in der Zeit

vom   06.11.2014   bis   08.12.2014

bei der Stadt Starnberg  -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stun den eingesehen werden.

Im Rahmen der Auslegung sind folgende umwelt-
bezogene Informationen verfügbar:
 - Bodenuntersuchung mit Einschätzung der 

Versickerungsfähigkeit
 - Umweltbericht mit ausführlicher Umweltprüfung

Während der Auslegungsfrist können Stellung nah-
men abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts ord-
nung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Starnberg, 23.10.2014

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin
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Bekanntmachungen der Gemeinde Berg

„Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln 
informiert die Gemeinde Berg über die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und über die Ände-
rung oder Aufstellung von Bebauungsplänen im 
Amtsblatt des Landkreises Starnberg.“

◆ Erneute öffentliche Auslegung des 

Bebauungs planes Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen – Unterberg“ Teil 1 

1. Änderung (§ 4 a Abs. 3 BauGB)

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sit zung 
am 30.09.2014 Änderungen und Ergänzungen hin-
sichtlich textlicher Festsetzungen und einzelner 
Hinweise zu folgenden Punkten beschlossen:

 - In der Planzeichnung wurde die private Grün-
fl äche im südlichen Bereich verschoben und der 
öffentliche Fußweg gekennzeichnet.

 - In den textlichen Festsetzungen wurden zu Zif-
fer A 5.1 und A 6.1 Änderungen bzw. Er gän zun-
gen vorgenommen.

 - In den Hinweisen wurden zu Ziffer C 8, C 9, 
C 10, C 11, C 12 und C 13 Änderungen bzw. 
Ergänzungen vorgenommen.

Die Inhalte wurden entsprechend in den Bebauungs-
plan entwurf sowie in die Begründung eingearbeitet.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen – Unter-
berg“ im Teilbereich 1 ist entsprechend Gemein-
de ratsbeschluss vom 30.09.2014 gemäß § 4a 
Abs. 3 Baugesetzbuch erneut öffentlich auszule-
gen. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur 
Abgabe der Stellungnahmen wird angemessen auf 
zwei Wochen verkürzt (§ 4 a Abs. 3 Satz 3 Bau ge-
setz buch). 
Die erneute öffentliche Auslegung wird gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch gleichzeitig mit der 
Einholung der Stellungnahmen nach § 4a Abs. 2 
Baugesetzbuch durchgeführt.  

Umgriff - Bebauungsplan Nr. 8025, 5. Änderung
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Kurzzeitpfl ege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material 
über Kurzzeitpfl ege einrichtungen an. 
Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpfl ege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Seite 1
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Der Geltungsbereich ist aus dem obenstehenden 
Lageplan ersichtlich.

Der geänderte Planentwurf – bestehend aus Fest-
setzungen durch Zeichnung und Schrift und eine 
Begründung – liegt nochmals in der Zeit vom

03.11. bis einschließlich 18.11.2014

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), 
Ratsgasse 1, 82335 Berg während der Dienst-
stunden zur allgemeinen Information der Öffent-
lich keit öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten 

Teilen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Rats gas-
se 1, 82335 Berg vorgebracht werden. Diese sind 
zur Vereinfachung in blau gekennzeichnet.

Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch) oder im Rahmen der Beteiligung 
der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 
und § 13 a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches) 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Eine Umweltprüfung wird in diesem Verfahren 
nicht durchgeführt.

Berg, 02.10.2014

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

◆ Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 

Nr. 88 „Postgasse / Aufkirchner Straße“

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sit zung 
am 30.09.2014 den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 88 „Postgasse / Aufkirchner Straße“ beschlos-
sen und die Begründung gebilligt. Das Bauleitplan-
verfahren wird im „Beschleunigten Verfahren für 
Bebauungspläne der Innenentwicklung“ nach 
§ 13 a BauGB ohne Durchführung einer Um-

welt prüfung durchgeführt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 „Post-
gasse / Aufkirchner Straße“ mit Begründung ist 
gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2014 
für die Dauer eines Monates gemäß § 13 a Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch öffentlich auszulegen. Die öffentliche Aus-
legung wird gemäß § 4 a Abs. 2 Bauge setz buch 
gleichzeitig mit der Einholung der Stel lung nahmen 
nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch durchgeführt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 88 
„Postgasse /  Aufkirchner Straße“ ist in dem nach-
stehenden Übersichtsplan dargestellt. 

Der Planentwurf besteht aus Festsetzungen durch 
Zeichnung und Schrift und einer Begründung.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 „Post-

gasse / Aufkirchner Straße“ und die Begründung 
liegen für die Dauer eines Monats in der Zeit vom

03.11. bis einschließlich 03.12.2014

in der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Rats-
gasse 1, 82335 Berg während der Dienststunden 
zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit öf-
fentlich aus. 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Berg, Bauamt Verwaltung, Ratsgasse 1, 
82335 Berg vorgebracht werden.
Gemäß § 4 a Abs. 6 Baugesetzbuch können nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch) oder im Rahmen der Beteiligung 
der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 
und § 13 a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches) 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Berg, 01.10.2014

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister
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Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

◆ Satzung für die öffentliche Wasserversor-

gungs einrichtung der Gemeinde Gilching 

(Wasserabgabesatzung -  WAS -) vom 22.10.2014

I.

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 

Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt die Gemeinde Gilching 

folgende Satzung:

§ 1

Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Ein rich-
tung zur Wasserversorgung für das gesamte 
Gemeindegebiet.

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungs-
einrichtung bestimmt die Gemeinde.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören 
auch die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit 
nichts abweichendes vereinbart ist.

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen 
es Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die 
Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen 
sowie Technologie Park bequem mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Seite 2
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§ 2

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes 
räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum 
desselben Eigentümers, das eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts 
handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische 
Festlegungen sind zu berücksichtigen.

(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die 
Grundstückseigentümer gelten auch für 
Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder be-
rechtigt und verpfl ichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden 
Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen

sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungs-
gebiet, von denen die Grundstücksanschlüsse ab-
zweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)
sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle 
der Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie 
beginnen mit der Anschluss vorrichtung und enden 
mit der Hauptabsperr vor richtung.

Anschlussvorrichtung

ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der 
Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit 
integrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder 
Abzweig mit Absperrarmatur samt den dazugehö-
rigen technischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der 
die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchs an-
lage einschließlich Wasserzähler abgesperrt wer-
den kann.

Übergabestelle

ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter 
der Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Ge-
bäu de.

Wasserzähler

sind Messgeräte zur Erfassung des durchgefl osse-
nen Wasservolumens. Absperrventile und etwa 
vorhandene Wasserzählerbügel gehören zu den 
Anlagen des Eigentümers.

Anlagen des Grundstücks-Eigentümers 
(= Verbrauchsleitungen)
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grund-
stücken oder in Gebäuden hinter der Übergabe-
stelle; als solche gelten auch Eigengewinnungs-
anlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im glei-
chen Gebäude befi nden.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse

Hausanschlussleitungen die über Privatgrund-
stücke (z. B. Privatwege) verlaufen und mehr als 
ein Grundstück mit der Versorgungsleitung in der 
Öffentlichen Straße verbinden. 

§ 4

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, 
dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser 
Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung 
angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht er-
streckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch eine Versorgungsleitung erschlossen 
werden. 2Der Grundstückseigentümer kann un-
beschadet weitergehender bundes- oder lan-
desgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, 
dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt 
oder eine bestehende Versorgungsleitung ge-
ändert wird. 3Welche Grundstücke durch die 
Versorgungsleitung erschlossen werden, be-
stimmt die Gemeinde.

(3) Die Gemeinde kann den Anschluss eines 
Grund stücks an eine bestehende Versorgungs-

leitung versagen, wenn die Wasserversorgung 
wegen der Lage des Grundstücks oder aus 
sonstigen technischen oder betrieblichen Grün-
den der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen erfor-
dert, es sei denn, der Grundstückseigentümer 
übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau 
und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf 
Verlangen Sicherheit.

(4) 1Die Gemeinde kann das Anschluss- und 
Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen 
ausschließen oder einschränken, soweit nicht 
die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasser-
qualität erforderlich ist. 2Das gilt auch für die 
Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5

Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind 
verpfl ichtet, die Grundstücke, auf denen 
Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). 2Ein Anschlusszwang be-
steht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist.

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Was-
ser versorgungseinrichtung angeschlossen sind, 
ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen 
des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungs-
zwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser 
darf ordnungsgemäß für Zwecke der Garten be-
wässerung, zur Toilettenspülung und zum Wä-
sche waschen verwendet werden, soweit nicht 
andere Rechtsvorschriften, oder Gründe der 
Volksgesundheit entgegenstehen. 3Verpfl ichtet 
sind die Grundstückseigentümer und alle Be-
nutzer der Grundstücke. 4Sie haben auf Verlan-
gen der Gemeinde die dafür erforderliche Über-
wachung zu dulden.

(3) Vom Benutzungszwang ausgenommen ist die 
Gartenbewässerung und der Betriebs wasser-
verbrauch, wenn hierfür Wasser in Trink was-
ser qualität nicht erforderlich ist, eine Wasser-
versorgungsmöglichkeit besteht und andere 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

§ 6

Befreiung vom Anschluss- oder 

Benutzungszwang

(1) 1Von der Verpfl ichtung zum Anschluss oder zur 
Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil 
befreit, wenn der Anschluss oder die Benut-
zung aus besonderen Gründen auch unter Be-
rück sichtigung der Erfordernisse des Gemein-
wohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Be-
frei ung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
bei der Gemeinde einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingun-
gen, Aufl agen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden.

§ 7

Beschränkung der Benutzungspfl icht

(1) 1Auf Antrag wird die Verpfl ichtung zur Benut-
zung auf einen bestimmten Verbrauchszweck 
oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die 
öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich 
zumutbar ist und nicht andere Rechts vor schrif-
ten oder Gründe der Volksgesundheit entge-
genstehen. 2Gründe der Volksgesundheit ste-
hen einer Beschränkung der Benutzungspfl icht 
insbesondere entgegen, wenn für den jeweili-
gen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. 
Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Be-
schaf fenheit von Trinkwasser erforderlich ist 
und die Versorgung mit solchem Wasser nur 
durch die Benutzung der öffentlichen Wasser-
versorgung gewährleistet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 fi ndet entspre-
chende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von In-
dustrie unternehmen und Weiterverteilern so-
wie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer 
Eigengewinnungsanlage hat der Grundstücks-
eigentümer der Gemeinde Mitteilung zu ma-
chen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage 
nach dem Anschluss an die öffentliche Was-

serversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er 
hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche Was-
ser versorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer 
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentli-
chen Wasserversorgungseinrichtung in eine 
Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf 
(Luftbrücke) der Nachspeiseeinrichtung in das 
Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen 
(z.B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8

Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum An-
schluss berechtigt oder verpfl ichtet, so kann 
die Gemeinde durch Vereinbarung ein beson-
deres Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung und der 
Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
2Ausnahmsweise kann in der Sonderverein ba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit 
dies sachgerecht ist.

§ 9

Grundstücksanschluss

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird von der Ge-
meinde hergestellt, angeschafft, verbessert, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Be-
schädigungen geschützt sein.

(2) 1Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite 
und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie 
deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und 
an welche Versorgungsleitung anzuschließen 
ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu 
hören; seine berechtigten Interessen sind nach 
Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücks-
anschluss auf Wunsch des Grundstücks eigen-
tümers nachträglich geändert werden, so kann 
die Gemeinde verlangen, dass die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Vereinbarung gere-
gelt werden.

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Die 
Ge meinde kann hierzu schriftlich eine ange-
messene Frist setzen. 3Der Grundstückseigen-
tümer darf keine Einwirkungen auf den Grund-
stücks  anschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer 
haben jede Beschädigung des Grundstücks an-
schlusses, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen un-
verzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

§ 10

Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpfl ichtet, 
für die ordnungsgemäße Errichtung, Erwei te-
rung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 
von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des 
Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage 
oder Teile davon einem anderen vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er ne-
ben dem anderen verpfl ichtet.

(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vor-
schriften dieser Satzung und anderer gesetzli-
cher oder behördlicher Bestimmungen sowie 
nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass Störungen 
anderer Abnehmer oder der öffentlichen Ver-
sorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen 
auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender 
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Ge-
fahr des Grundstückseigentümers.

(3) 1Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet 
werden, die den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen. Die Einhaltung der 
Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, 
wenn eine CE-Kennzeichnung für den aus-
drücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich vor-
handen ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung 
nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-

tet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen 
eines akkreditierten Branchenzertifi zierers 
trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen 
oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die

1. in einem anderen Vertragsstaat des Ab kom-
mens über den Europäischen Wirt schafts-
raum rechtmäßig hergestellt worden sind 
oder

2. in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-
stellt oder in den Verkehr gebracht worden 
sind

und die nicht den technischen Spezifi kationen der 
Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden ein-
schließlich der in den vorgenannten Staaten durch-
geführten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in 
Deutschland geforderte Schutzniveau gleicherma-
ßen dauerhaft erreicht wird.

(4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler 
befi nden, können plombiert werden. 2Ebenso 
können Anlagenteile, die zur Anlage des Grund-
stückseigentümers gehören, unter Plomben-
ver schluss genommen werden, um eine ein-
wandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die da-
für erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben der Gemeinde zu veranlas-
sen.

§ 11

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage 

des Grundstückseigentümers

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstücks eigen tü-
mers hergestellt oder wesentlich geändert 
wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen 
in doppelter Fertigung einzureichen:

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des 
Grundstückseigentümers und ein Lageplan,

b) der Name des Unternehmers, der die An la-
ge errichten soll,

c) Angaben über eine etwaige Eigenversor-
gung,

d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpfl ichtung zur 
Übernahme der Mehrkosten.

 2Die einzureichenden Unterlagen haben den 
bei der Gemeinde aufl iegenden Mustern zu 
entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unter-
schreiben.

(2) 1Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten 
Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung 
entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt die 
Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und gibt 
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen 
mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt die 
Gemeinde nicht zu, setzt sie dem Bauherrn un-
ter Angabe der Mängel eine angemessene 
Frist zur Berichtigung. 4Die geänderten Unter-
lagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die 
Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den 
ausführenden Unternehmer und den Plan fer-
tiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlagen.

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde begon-
nen werden. 2Eine Genehmigungspfl icht nach 
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt 
durch die Zustimmung unberührt.

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche 
Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde 
oder durch ein Installationsunternehmen erfol-
gen, das in ein Installateurverzeichnis der 
Gemeinde oder eines anderen Wasserversor-
gungs unternehmens eingetragen ist. 2Die 
Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an 
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der 
Gemeinde verdeckt werden; andernfalls sind 
sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbe-
trieb setzung der Anlagen bei der Gemeinde 
über das Installationsunternehmen zu beantra-
gen. 2Der Anschluss der Anlage an das Ver tei-
lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen 
durch die Gemeinde oder ihre Beauftragten.
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(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 12

Überprüfung der Anlage des 

Grundstückseigentümers

(1) 1Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des 
Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 
Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf er-
kannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu ma-
chen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Si cher-
heit gefährden oder erhebliche Stö rungen er-
warten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, 
den Anschluss oder die Versorgung zu verwei-
gern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie 
hierzu verpfl ichtet.

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der 
Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
die Gemeinde keine Haftung für die Mängel-
freiheit der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie 
bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, 
die eine Gefahr für Leib oder Leben darstel-
len.

§ 13

Abnehmerpfl ichten, Haftung

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer 
haben den Beauftragten der Gemeinde, die 
sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu an-
gemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu 
gestatten, soweit dies zur Nachschau der Was-
ser leitungen, zum Ablesen der Wasserzähler 
und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser 
Sat zung und die von der Gemeinde auferlegten 
Bedingungen und Aufl agen erfüllt werden, er-
forderlich ist. 2Die beauftragten Personen sind 
berechtigt, zur Überwachung der satzungsmä-
ßigen und gesetzlichen Pfl ichten zu angemes-
sener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, An la-
gen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohn-
räume im erforderlichen Umfang zu betreten. 
3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Be-
nutzer des Grundstücks, werden davon nach 
Möglichkeit vorher verständigt.

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer 
sind verpfl ichtet, alle für die Prüfung des Zu-
stan des der Anlagen erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetrieb-
nahme der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer 
haften der Gemeinde für von ihnen verschul-
dete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer 
Pfl ich ten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind.

§ 14

Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das An brin-
gen und Verlegen von Leitungen einschließ-
lich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet lie-
gendes Grundstück sowie sonstige Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Wasser versor gung erforderlich sind. 2Diese 
Pfl icht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen oder anzu-
schließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusam men hang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschluss vorgesehe-
nen Grundstück genutzt werden oder für die 
die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpfl ichtung 
entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grund stücke den Eigen tümer in unzumutbarer 
Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verle-
gung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumut-
bar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat die 
Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtungen 

nicht ausschließlich der Versorgung des Grund-
stücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 
eingestellt, ist der Grundstücks eigen tümer ver-
pfl ichtet, nach Wahl der Gemeinde die Ent fer-
nung der Einrichtungen zu gestatten oder sie 
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, so-
fern dies nicht unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche 
Verkehrswege und Verkehrsfl ächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsfl ächen bestimmt sind.

§ 15

Art und Umfang der Versorgung

(1) 1Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der 
Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten 
Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser 
als Trinkwasser unter dem Druck und in der 
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Ab-
schnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechts-
vorschriften und den anerkannten Regeln der 
Technik.

(2) 1Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaf fen-
heit und den Druck des Wassers im Rahmen 
der gesetzlichen und behördlichen Bestim mun -
gen sowie der anerkannten Regeln der Technik 
zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. 2Die Gemeinde wird eine dauernde we-
sentliche Änderung den Wasserab neh mern 
nach Möglichkeit mindestens zwei Mona te vor 
der Umstellung schriftlich bekannt geben und 
die Belange der Anschlussnehmer möglichst 
berücksichtigen. 3Die Grundstücks eigentümer 
sind verpfl ichtet, ihre Anlagen auf eigene Kos-
ten den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3) 1Die Gemeinde stellt das Wasser im Allge mei-
nen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und 
Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur 
Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange 
die Gemeinde durch höhere Gewalt, durch 
Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonsti-
ge technische oder wirtschaftliche Umstände, 
deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an 
der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die Ge-
meinde kann die Belieferung ablehnen, men-
genmäßig und zeitlich beschränken oder unter 
Aufl agen und Bedingungen gewähren, soweit 
das zur Wahrung des Anschluss- und Benut-
zungs rechtes der anderen Berechtigten erfor-
derlich ist. 4Die Gemeinde darf ferner die 
Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendi-
ge Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, 
gibt die Gemeinde Absperrungen der Wasser-
leitung vorher öffentlich bekannt und unterrich-
tet die Abnehmer über Umfang und voraus-
sichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des 
Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grund-
stücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser 
in ein anderes Grundstück bedarf der schriftli-
chen Zustimmung der Gemeinde; die Zustim-
mung wird erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen 
der Wasserlieferung und für Änderungen des 
Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, 
die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche 
Umstände, die die Gemeinde nicht abwenden 
kann, oder auf Grund behördlicher Verfü gun-
gen veranlasst sind, steht dem Grundstücks-
eigentümer kein Anspruch auf Minderung ver-
brauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 

für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuer-
lösch anschlüsse eingerichtet werden, so sind 
über die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und der 
Gemeinde zu treffen.

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit 
Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müssen auch 
für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemein ge-
fahr droht, sind die Anordnungen der Ge mein-
de, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; 
insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre 
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen 
zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. 
2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen.

(4) 1Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, 
Versorgungsleitungen und Grundstücks an-
schlüs se vorübergehend abzusperren. 2Dem 
von der Absperrung betroffenen Wasser ab neh-
mer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch 
zu.

§ 17

Wasserabgabe für vorübergehende 

Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen 

Entnahmestellen

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von 
Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehen-
den Zwecken ist rechtzeitig bei der Gemeinde 
zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem 
anderen Grundstück bezogen werden, so ist 
die schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers beizubringen. 3Über die Art der 
Wasserabgabe entscheidet die Gemeinde; sie 
legt die weiteren Bedingungen für den Wasser-
bezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht 
zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorü-
bergehenden Zwecken entnommen werden 
soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und 
Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-
gun gen für die Benutzung fest.

§ 18

Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belie fe-
rung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem 
Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers 
oder der Gesundheit des Grundstücks ei gen-
tümers, es sei denn, dass der Schaden von 
der Gemeinde oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 
fahrlässig verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei 
denn, dass der Schaden weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit der 
Ge meinde oder eines Erfüllungs- oder Ver-
rich tungsgehilfen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, 
dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe-
rechtigten Organs der Gemeinde verursacht 
worden ist.

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der 
Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser 
im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet 
die Gemeinde für Schäden, die diesen durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belie ferung 
entstehen, wie einem Grundstücks eigentümer.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche 
von Grundstückseigentümern anzuwenden, die 
diese gegen ein drittes Wasserversorgungs-
unternehmen aus unerlaubter Handlung gel-
tend machen. 2Die Gemeinde ist verpfl ichtet, 
den Grundstückseigentümern auf Verlangen 
über die mit der Schadensverursachung durch 
ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpfl icht entfällt für Schäden unter 
fünfzehn Euro.

(5) Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mit-
zuteilen.

§ 19

Wasserzähler

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde. 
2Die Lieferung, Aufstellung, technische Über-
wachung, Unterhaltung, Auswechslung und 
Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der 
Gemeinde; sie bestimmt auch Art, Zahl und 
Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstel-
lungs ort. 3Bei der Aufstellung hat die Gemein-
de so zu verfahren, dass eine einwandfreie 
Messung gewährleistet ist; sie hat den Grund-
stückseigentümer zuvor anzuhören und seine 
berechtigten Interessen zu wahren.

(2) 1Die Gemeinde ist verpfl ichtet, auf Verlangen 
des Grundstückseigentümers die Wasserzähler 
zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchti gun-
gen einer einwandfreien Messung möglich ist. 
2Die Gemeinde kann die Verlegung davon ab-
hängig machen, dass der Grundstückseigen-
tümer sich verpfl ichtet, die Kosten zu überneh-
men.

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das 
Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschul-
den trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen dieser Einrichtungen der Ge-
meinde unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist ver-
pfl ichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Be auf-
tragten der Gemeinde möglichst in gleichen 
Zeitabständen oder auf Verlangen der Ge mein-
de vom Grundstückseigentümer selbst abgele-
sen. 2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die 
Was serzähler leicht zugänglich sind.

§ 20

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grund-
stücks eigentümer auf eigene Kosten an der 
Grund stücksgrenze nach seiner Wahl einen ge-
eigneten Wasserzählerschacht oder Wasser-
zäh lerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grund-

stücks anschlüssen erfolgt, die unverhältnis-
mäßig lang sind oder nur unter besonderen 
Erschwernissen verlegt werden können, 
oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung 
des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpfl ichtet, die 
Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21

Nachprüfung der Wasserzähler

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die 
Nachprüfung der Wasserzähler durch eine 
Eich behörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eich ge-
setzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigen-
tümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der 
Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung 
zu benachrichtigen.

(2) Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf 
Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukom-
men, wenn der Grundstückseigentümer sich 
verpfl ichtet, die Kosten zu übernehmen, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers 
ist der Gemeinde unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Be nut-
zung der Wasserversorgungseinrichtung nicht 
verpfl ichtet ist, den Wasserbezug aus der öf-
fentlichen Wasserversorgung vollständig ein-
stellen, so hat er das mindestens eine Woche 
vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich 
der Gemeinde zu melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung 
Verpfl ichteter den Wasserbezug einstellen, hat 
er bei der Gemeinde Befreiung nach § 6 zu be-
antragen.
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§ 23

Einstellung der Wasserlieferung

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasser lie fe-
rung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, 
wenn der Grundstückseigentümer oder Be nut-
zer dieser Satzung oder sonstigen die Wasser-
versorgung betreffenden Anordnungen zuwi-
derhandelt und die Einstellung erforderlich ist, 
um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit 
von Personen oder Anlagen abzuwenden,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umge-
hung, Beeinfl ussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer 
Abnehmer, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter 
oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesonde-
re bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpfl ich-
tung trotz Mahnung, ist die Gemeinde berech-
tigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hin-
reichende Aussicht besteht, dass der Grund-
stücks eigentümer seinen Verpfl ichtungen nach-
kommt. 3Die Gemeinde kann mit der Mahnung 
zugleich die Einstellung der Versorgung andro-
hen.

(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich 
wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für 
die Einstellung entfallen sind.

§ 24

Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer

1. den Vorschriften über den Anschluss- und 
Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 
Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten 
Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepfl ichten 
verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der 
Gemeinde mit den Installationsarbeiten 
beginnt,

4. gegen die von der Gemeinde nach § 15 
Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchs-
einschränkungen oder Verbrauchsverbote 
verstößt.

§ 25

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach die-
ser Satzung bestehenden Verpfl ichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vor-
geschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes.

§ 26

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser 
Satzung gemäß Abs. 1 tritt die Satzung vom 
15.12.2010 außer Kraft.

II.

Die Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungs einrichtung der Gemeinde Gilching (Was ser-
abgabesatzung – WAS) liegt nach § 4 der Bekannt-
machungsverordnung während des ganzen Jahres 
im Wasserwerk der Gemeinde Gilching, Rudolf-
Diesel-Str. 3 b, 82205 Gilching, innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Gilching, 22.10.2014

GEMEINDE GILCHING

Manfred Walter
1. Bürgermeister

Gemeinde Gilching – M. Walter, 1. Bürgermeister

◆ Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-

abgabesatzung der Gemeinde Gilching (BGS-

WAS) vom 22.10.2014

I.

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des 

Kommunalabgabegesetzes erlässt die 

Gemeinde Gilching folgende Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1

Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Auf wan-
des für die Herstellung der Wasserversorgungs-
ein richtung einen Beitrag.

§ 2

Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 

oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn 
für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss 
an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

 oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3

Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirk li-
chung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen 
und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkraft-
treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Bei-
trags schuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

§ 4

Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grund stücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5

Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfl äche 
und der Geschossfl äche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. 2Die beitragspfl ichtige Grund-
stücksfl äche wird bei Grundstücken von min-
destens 2.000 m² Fläche (übergroße Grund-
stücke) in unbeplanten Gebieten

 - bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache 
der beitragspfl ichtigen Geschossfl äche, min-
destens jedoch 2.000 m²,

 - bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² 

 begrenzt.

(2) 1Die Geschossfl äche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
4Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Wasserversorgung auslösen 
oder die an die Wasserversorgung nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht zum 
Geschossfl ächenbeitrag herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tat-
sächlich einen Wasseranschluss haben. 5Balko-
ne, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäude-
fl uchtlinie hinausragen. Garagen werden nicht 
herangezogen, soweit es sich um ein selbst-
ständiges Gebäudeteil handelt. Das gilt nicht 
für Garagen, die tatsächlich an die Wasser ver-
sorgung angeschlossen sind.

(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbli-
che Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, so-
wie bei sonstigen unbebauten, aber bebauba-
ren Grundstücken wird als Geschossfl äche ein 
Viertel der Grundstücksfl äche in Ansatz ge-
bracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige 
oder für die Beitragsbemessung maßgebliche 
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur ge-

werblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deu tung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinne des Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nach-
träglichen Änderung der für die Beitrags be-
mes sung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitrags-
pfl icht entsteht insbesondere
- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks 

für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet worden 
sind,

- im Falle der Geschossfl ächenvergrößerung 
für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
fl ächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 
für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfl äche,

- im Falle der Nutzungsänderung eines bis her 
beitragsfreien Gebäudes oder Gebäude-
teils im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 4, so weit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraus set-
zungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares 
Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 be-
rücksichtigten Geschossfl ächen und den nach 
Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksfl ächen 
neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuent-
richten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossfl ächen, so ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 

 4Die Nachberechnung wird nicht ausgelöst, 
wenn das Grundstück mit einem anschlussbe-
darfsfreien Gebäude mit einer Geschossfl äche 
von weniger als 5 % der Grundstücksfl äche 
bebaut wird, es sei denn, das Gebäude ist tat-
sächlich an die öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossen.

§ 6

Beitragssatz

 Der Beitrag beträgt 
a) pro qm Grundstücksfl äche  1,19 €
b) pro qm Geschossfl äche 3,54 €

§ 7

Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a

Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pfl icht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8

Erstattung des Aufwands für 

Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 
Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, Still-
legung und Beseitigung sowie für die Unter hal-
tung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 
WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der 
jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stat tungs anspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) 
sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 
Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9

Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 10) 
und Verbrauchsgebühren (§ 11).

§ 10

Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauer durch-
fl uss (Q3) der verwendeten Wasserzähler be-
rechnet. 2Befi nden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Wasser an-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchfl usses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfl uss 
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 
Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 
von Wasserzählern mit Dauerdurchfl uss

 bis   4 m³/h 22,29 € / Jahr

 bis 10 m³/h 31,73 € / Jahr

 bis 16 m³/h 52,25 € / Jahr

 bis 39 m³/h 339,65 € / Jahr

 über 39 m³/h 492,68 € / Jahr

(3) Werden noch Wasserzähler mit Nenndurchfl uss 
(Qn) verwendet, so beträgt die Gebühr

 bis  2,5 m³/h 22,29 € / Jahr

 bis  6 m³/h 31,73 € / Jahr

 bis 10 m³/h 52,25 € / Jahr

 bis 30 m³/h 339,65 € / Jahr

 über 30 m³/h 492,68 € / Jahr

(4) 1Die Leihgebühr für ein Bauwasserstandrohr 
beträgt 1,00 € pro Tag. 2Es ist eine Kaution von 
200,00 € zu hinterlegen. 3Die anfallenden 
Material- und Personalkosten für den Einbau ei-
nes Bauwasserzählers sind vom Antragsteller 
zu tragen.

§ 11

Verbrauchsgebühr

(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge 
des aus der Wasserversorgungseinrichtung 
entnommenen Wassers berechnet. 2Die Ge-
bühr beträgt 1,66 € pro Kubikmeter entnomme-
nen Wassers.

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte 
Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 
Gemeinde zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass der Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, so be-
trägt die Gebühr 1,66 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 

§ 12

Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Was-
ser entnahme.

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem 
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt; die Ge-
mein de teilt dem Gebührenschuldner diesen 
Tag schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die 
Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahres grundgebührenschuld neu.

§ 13

Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines 
auf dem Grundstück befi ndlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuld ner.
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§ 14

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die 
Grund- und die Verbrauchsgebühr wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebühren be-
scheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 01. März, 
01. Juni und zum 01. September jeden Jahres 
Vorauszahlungen zu leisten. 2Die Höhe der 
Vorauszahlungen beträgt 95 % der Jahres ab-
rechnung des Vorjahres. Die Vorauszahlungen 
werden in drei gleichen Beträgen entsprechend 
der Fälligkeiten nach Satz 1 erhoben. 3Fehlt ei-
ne solche Vorjahresabrechnung, so setzt die 
Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 15

Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen 
und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der je-
weils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 16

Pfl ichten der Beitrags- und 

Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind ver-
pfl ichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang dieser Veränderungen – 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 17

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser 
Satzung gemäß Abs. 1 tritt die Satzung vom 
15.12.2010 außer Kraft. 

II.

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Was ser ab-
gabesatzung der Gemeinde Gilching (BGS – WAS) 
liegt nach § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
während des ganzen Jahres im Wasserwerk der 
Gemeinde Gilching, Rudolf-Diesel-Str. 3 b, 82205 
Gilching, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stun den zur Einsicht bereit.

Gilching, 22.10.2014

GEMEINDE GILCHING

Manfred Walter
1. Bürgermeister

Gemeinde Gilching – M. Walter, 1. Bürgermeister

◆ Beitragssatzung für die Verbesserung der 

Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde 

Gilching (VBS-WAS) vom 22.10.2014

I.

Auf Grund des Art. 5 des Kommunalab gaben-

gesetzes erlässt die Gemeinde Gilching fol-

gende Beitragssatzung für die Verbesserung 

der Wasserversorgungseinrichtung:

§ 1

Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung 
ihres Aufwandes für die Verbesserung der Was-
ser versorgungseinrichtung durch folgende Maß-
nahmen:

 - Vergrößerung der Wasserleitung St. Egidi Straße 
von DN 100 auf 150

 - Vergrößerung der Wasserleitung Venusstraße 
von DN 65 auf 100 

 - Erstellung einer Ringleitung Geisenbrunn für die 
Versorgungssicherheit

 - Erstellung eines Ringschluss Weßling für die 
Ver sorgungssicherheit als Notverbund

 - Erweiterung und Austausch des Prozess leit sys-
tems

 - Leitungsneubau Brunnen V – Steinlach I  / Ver-
sor gungs redundanz 

 - Leitungsneubau Hochbehälterleitung 
Versorgungs redundanz/ Versorgungsicherung

 - Leitungsneubau Kirchenweg 
Versorgungsredundanz/ Versorgungsicherung 

 - Hochbehältersanierung

 - Vergrößerung der Wasserleitung Römerstraße/
Weßlinger Straße von DN 125 auf 200

 - Vergrößerung der Wasserleitung Römerstraße/ 
Steinlach III von DN 125 auf 200

 - Neukauf einer größeren Pumpe für Brunnen V 

 - Vergrößerung der Wasserleitung im Kreisverkehr 
Sonnenstraße von DN 125 auf 200

 - Vergrößerung der Wasserleitung Merkurstraße 
von DN 65 auf 100

 - Vergrößerung der Wasserleitung Görbelmoos-
weg 3. Teilabschnitt von DN 80 auf 100

 - Ringschluss zwischen Hochstift-Freising-Platz 
und Andechser Straße / Versorgungssicherung

 - Vergrößerung der Wasserleitung Starnberger 
Weg von DN 125 auf 200

 - Querung A96/Redundanz Versorgung für Ge-
wer be gebiet Süd

 - Vergrößerung der Wasserleitung Römerstraße/
Steinlach II von DN 125 auf 200

 - Vergrößerung der Wasserleitung Siriusstraße 
zw. Merkurstraße und Frauwiesenweg von DN 
80 auf 100

§ 2

Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder ge-
werblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke, sowie für tatsächlich an die Wasser-
versorgung angeschlossenen Grundstücke erho-
ben, wenn
1. für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss 

an die Wasserversorgungseinrichtung besteht, 
oder

2. sie – auch aufgrund einer Sonderverein barung 
– an die Wasserversorgungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind.

§ 3

Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Ver bes-
serungsmaßnahmen tatsächlich beendet sind. 
2Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht 
die Beitragspfl icht erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

(2) Wenn die Baumaßnahme bereits begonnen 
wurde, kann die Gemeinde schon vor dem 
Entstehen der Beitragsschuld Vorauszahlungen 
auf die voraussichtlich zu zahlenden Beiträge 
verlangen.

§ 4

Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
ste hens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grund stücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5

Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfl äche 
und der Geschossfl äche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 2Die beitragspfl ichtige 
Grundstücksfl äche wird bei Grundstücken von 
mindestens 2.000 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 

- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache 
der beitragspfl ichtigen Geschossfl äche, min-
destens jedoch 2.000 m², 

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² 

 begrenzt.

(2) 1Die Geschossfl äche ist nach den Außen ma-
ßen der Gebäude in allen Geschossen zu er-
mitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 

4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Wasserversorgung aus-
lösen, oder die an die Wasserversorgung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht 
zum Geschossfl ächenbeitrag herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, 
die tatsächlich einen Wasseranschluss haben. 
5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge bäu-
de fl uchtlinie hinausragen. Garagen werden 
nicht herangezogen, soweit es sich um ein 
selbst ständiges Gebäudeteil handelt. Das gilt 
nicht für Garagen, die tatsächlich an der Was-
ser versorgung angeschlossen sind. 

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken, aber be-
baubaren Grundstücken, wird als Geschoss-
fl äche ein Viertel der Grundstücksfl äche in 
Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhält-
nis zur gewerblichen Nutzung nur untergeord-
nete Bedeutung hat, gelten als gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des 
Satzes 1.

§ 6

Beitragssatz

(1) Der durch Verbesserungsbeiträge abzudecken-
de Aufwand in Höhe von 100 v. H. des bei-
tragsfähigen Investitionsaufwandes wird auf 
2.357.073,00 € geschätzt und nach der Sum-
me der Grundstücksfl ächen und der Summe 
der Geschossfl ächen umgelegt.

(2) Da der Aufwand nach Absatz 1 noch nicht end-
gültig feststeht, wird gemäß Art. 5 Abs. 4 KAG 
in Abweichung von Art. 2 Abs. 1 KAG davon 
abgesehen, den endgültigen Beitragssatz fest-
zulegen.

(3) 1Der vorläufi ge Beitragssatz beträgt:

a) pro m² Grundstücksfl äche 0,22 €
b) pro m² Geschossfl äche 0,65 €.

(4) Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in 
der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

(5) Der endgültige Beitragssatz pro Quadratmeter 
Grundstücksfl äche und Geschossfl äche wird 
nach Feststellbarkeit des Aufwandes festge-
legt.

§ 7

Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a

Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pfl icht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 

Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8

Pfl ichten des Beitragsschuldners

Die Beitragsschuldner sind verpfl ichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Schuld maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen – auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unter-
lagen – Auskunft zu erteilen.
 

§ 9

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.12.2014 in Kraft.

II.

Die Beitragssatzung für die Verbesserung der Was-
serversorgungseinrichtung der Gemeinde Gil ching 
(VBS – WAS) liegt nach § 4 der Be kannt ma chungs-
verordnung während des ganzen Jahres im Was-
ser werk der Gemeinde Gilching, Rudolf-Diesel- 
Str. 3 b, 82205 Gilching, innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Gilching, 22.10.2014

GEMEINDE GILCHING

Manfred Walter
1. Bürgermeister

Gemeinde Gilching – M. Walter, 1. Bürgermeister

Landratsamt Starnberg  •  Strandbadstraße 2  •  82319 Starnberg  •  Telefon 08151 148 -148
buergerservice @ LRA-starnberg.de  •  www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren BürgerService im Land  -
ratsamt Starnberg. Für zahlreiche Dienst lei s tun  -
g en steht Ihnen unser Team Montag, Dienstag, 
Donnerstag von 7 bis 18 Uhr, Mittwoch von 7 bis 
14 Uhr und Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt Starnberg oder 
im Internet unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf 
Ihren Besuch.

Einfach mehr Service!

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepfl icht.

Telefon  08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa

Landratsamt Starnberg
Moosstraße 5 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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